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nung, Leitung und Koordinierung der politisch- 
ideologischen Diversion zu erfüllen.
ForsohungsOrgane, wie zum Beispiel die Organe der 
sogenannten Ost- und DDR-Forschung in der BRD, er
arbeiten unter Anwendung wissenschaftlicher Me
thoden Vorschläge zur inhaltlichen und methodischen 
Ausgestaltung der politisch-ideologischen Angriffe, 
wie zum Beispiel Konzeptionen und Leitlinien, sie 
analysieren die Wirksamkeit der politisch-ideolo
gischen Diversion in den sozialistischen Ländern 
u. a.
Durchführende Organe, wie z. B. die Massenmedien 
und bestimmte Feindorganisationen, realisieren un
mittelbar die politisch-ideologische. Diversion.
Die Z. sind in vielfältiger Weise mit den imperia
listischen Geheimdiensten verbunden, tim durch Ab
stimmung und arbeitsteiliges Vorgehen eine hohe 
Wirksamkeit der Angriffe auf ideologischem Gebiet 
zu erreichen.

Politisch-ideologische und moralische Entwick
lung der Diensteinheit
—► Bericht zur politisch-ideologisch und mora

lischen Entwicklung der Diensteinheit

Polizeiliche Befugnisse
Ermächtigungen zur Erfüllung polizeilicher Aufga
ben, die der Deutschen Volkspolizei im Gesetz 
über die Aufgaben und Befugnisse der Deutschen 
Volkspolizei vom 11. Juni 1968 (GBl. I, Nr. 11,
S. 2), in weiteren Gesetzen und anderen Rechts
vorschriften übertragen wurden.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen kann 
die Deutsche Volkspolizei wahrnehmen:
- Befugnisse zum Kampf gegen Straftaten, Verfeh

lungen und Ordnungswidrigkeiten auf der Grundla
ge der Strafprozeßordnung (vorläufige Festnahme, 
Verhaf tung usw. ), der 1 . Durchführungsverordnung 
zum Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch und zur 
Strafprozeßordnung der DDR - Verfolgung von Ver
fehlungen - (polizeiliche Strafverfügung) sowie 
des Ordnungswidrigkeitsrechts (Ordnungsstraftaten) ,

- Befugnisse zur Lösung anderer Aufgaben bei der 
Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit (Erteilung von Erlaubnissen und Ge
nehmigungen, Ausstellung von Ausweisen usw. ent
sprechend den konkreten Rechtsvorschriften sowie 
Zuführung, Gewahrsam, Betreten von Wohnungen, 
Personalienfeststellung usw. auf der Grundlage 
des VP-Gesetzes).


